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HANS F. ZACHER 

B E S T I M M U N G S G R Ü N D E DER SOZIALPOLITIK 

Zur sozialpolitischen Diskussion in der Bundesrepublik 

Diskussion und Entwicklung der Sozialpolitik in der Bundesrepublik Deutschland 
sind nicht ausschließlich, wohl aber vor allem von folgenden Bedingungen gekenn­
zeichnet: 

— den typischen Gesetzmäßigkeiten des Herrschaftssystems der parlamentarischen 
Parteiendemokratie auf der Basis allgemeiner und gleicher Wahlen, dessen die 
Vielfalt der Interessen vergröbernde und verzerrende Tendenzen durch den 
Einfluß der Verbände sowohl verstärkt als auch kompensiert werden, im übri­
gen einer begrenzten Korrektur durch die Wirksamkeit der Bürokratie, des 
wissenschaftlichen und praktischen Sachverstandes und der Massenmedien 
unterliegen; 

— dem Mangel systematischer Vorkehrungen zur umfassenden Wahrnehmung der 
verschiedenen sozialen Bedürfnisse und der spezifischen sozialen Belange der 
verschiedenen Gruppen, wobei jedoch der konkurrierende Einfluß des parla­
mentarisch-parteiendemokratischen Herrschaftssystems, der verbandlichen Re­
präsentation von Gruppen und Interessen, der Bürokratie, des Sachverstands 
und der öffentlichen Meinungsbildung auf den Staat und die sonstigen öffent­
lich-rechtlichen Entscheidungs- und Funktionseinheiten sowie unmittelbare 
Akt iv i tä ten gesellschaftlicher Kräfte insgesamt für einen wohl befriedigenden 
Ausgleich sorgen; 

— einer weitgehenden Gleichsetzung der sozialen Problematik mit den spezifisch 
die Arbeitnehmer interessierenden Problemen und einem gewissen Vorrang der 
Repräsentation sozialer Interessen durch die Gewerkschaften; 

— der Bevorzugung von ökonomischen, insbesondere monetären Maßstäben und 
Maßnahmen sowie neuerdings von Zielen und Einrichtungen der Erziehung 
und Bildung unter den möglichen Kriterien und Mitteln der Sozialpolitik, 
ferner der strengen Beachtung rechtsstaatlich-juristischer Techniken der Siche­
rung individueller Ansprüche und privater Existenz, 

jedoch einer umfassenden Zurückhaltung gegenüber Pflege- und ähnlichen 
personalen, vor allem körperlichen Dienstleistungen; 

— einem vordergründigen Konsens über die Wünschbarkeit und Notwendigkeit 
von — meist als „gesellschaftspolitisch" deklarierten — Veränderungen (Re­
formen), jedoch — weitgehend unaufgedeckten — Dissensen über die genauen 
sachlichen und personellen Ziele, Mittel und Grenzen der anzustrebenden 
Veränderungen. 

Weitere Bedingungen treten mehr oder weniger bedeutsam hinzu. Alle diese 
Elemente der Sozialpolitik stehen in dichter und lebhafter Wechselbeziehung. Das 
kann hier nicht systematisch dargestellt werden. Vielmehr kann es nur darum 
gehen, Zugänge zu erschließen. 



I. Politische, institutionelle und administrative Bedingungen 

1. Demokratische Sozialpolitik 

Mehr und mehr werden Stil und Entwicklung der Sozialpolitik durch das parla­
mentarisch-demokratische Herrschaftssystem geprägt. Das allgemeine und gleiche 
Wahlrecht steuerte die Sozialpolitik von Anfang an egalitär. Je mehr Sozialpolitik 
jedoch Ungleichheiten abbaut, desto schärfer werden die verbleibenden gesehen. 
Deshalb wird „mehr Gleichheit" immer mehr zum zentralen Postulat. 
Dank des Wettbewerbs um Stimmen und Macht ist die parlamentarische Parteien­
demokratie das System der kleinsten auf Dauer vernachlässigten Minderheiten. 
Das quantitative Stimmgewicht ist der primäre Faktor der Berücksichtigung von 
Gruppen und Interessen. Nichtwähler (z. B. Gastarbeiter, psychisch Kranke) haben 
darunter zu leiden, soweit nicht unmittelbar mit interessierten Stimmen zu rechnen 
ist (z. B. für den Strafgefangenen Nichtwähler: der Strafentlassene Wähler, die 
Angehörigen von Strafgefangenen und -entlassenen und die humanitär und gesell­
schaftspolitisch Engagierten). Letzteres Kalkül wird zunehmend bedeutsam. Kin­
der- und Jugendinteressen haben in dem Maße beschleunigt Berücksichtigung ge­
funden, als sie zugleich die Stimmen der Eltern und der jugendlichen (Demnächst-) 
Wähler determinieren. Bildungsreformen wie die kategoriale und regionale Zu­
sammenfassung von Schularten und Lehrkräften mobilisieren zusätzlich politische 
Kräfte, indem sie auch Lehrerstimmen einbringen. Die laufend abnehmende Zahl 
der selbständig Erwerbstätigen konzentriert das politische Interesse auf die Mög­
lichkeiten, ihre Belange durch Gleichstellung mit den Unselbständigen (etwa im 
Bereich der sozialen Sicherung) zu fördern. Zur quantité négligeable wird in diesem 
Sinn das Unternehmerinteresse. 

Demokratisches Gewicht erlangen Interessen darüber hinaus nach dem Grad 
ihrer Organisiertheit (mittelbar also nach dem Grad ihrer Organisierbarkeit). 
Quantitatives und organisatorisches Gewicht kumulieren sich z. B. bei der Reprä­
sentation der Arbeitnehmerinteressen. Unternehmerinteressen überleben weitgehend 
dank ihrer organisatorischen Position. Interessen typischer Armut sind a priori 
nicht organisierbar und somit weder quantitativ noch qua Organisation ein An­
liegen der Politik. 
Dem organisatorischen Gewicht eines Interesses verwandt ist das Gewicht, das ihm 
kraft seiner Artikulation und Bewußtheit (bei Betroffenen, Allgemeinheit und 
Politikern) zukommt. Hier wird die Ergänzungsfunktion der Massenmedien für die 
Integration der Demokratie als dem System der kleinsten auf die Dauer ver­
nachlässigten Minderheiten besonders deutlich. Jedoch sind die Motive des journa­
listischen Zugriffs keine sozialpolitischen oder auch nur sozialpolitisch adäquaten. 
Auch sind die sozialpolitisch sachkundigen Journalisten nicht immer die meinungs­
bildend effektivsten. 
Ein wichtiger Motor, die Sozialpolitik auf vernadilässigte Interessen und Gruppen 
hin zu lenken, ist das Bedürfnis von Politikern, sich als originell und altruistisch 
zu manifestieren. Beispiele bilden wohl die Bemühungen, die Opfer gewisser 
(auch emotional) auffälliger Schicksalsschläge — von Naturkatastrophen, Verkehrs­
unfällen, Verbrechen (auch über die Fälle riskanter Resozialisierung der Verbrecher 
hinaus) usw. — gegenüber den Opfern sonstiger („privater") Schicksalsschläge 
durch gesteigerte Sozialleistungen zu privilegieren (besonders deutlich: Aktionen 



zugunsten der Opfer von Massenunfällen). Die Vorschläge zugunsten der Ver­
brechensopfer mögen freilich auch auf einem zwiespältigen Kompensationsdenken 
gegenüber Strafrechts- und -vollzugsreform beruhen, auf welche eine Zunahme 
der Verbrechen zurückgeführt wird. 
Minderheiten wird auch deshalb geholfen, weil sie relevanten Gruppen hinreichend 
lästig sind. Das galt für die allgemeine Fürsorge („Armenpolizei") im 19. Jahr­
hundert. Es gilt heute für die Sorge für Nichtseßhafte und Obdachlose. Nicht selten 
gefährdet dann Halbherzigkeit den Erfolg. Mitunter scheint auch die Sorge für 
die jeweils älteste und — in gewissen Grenzen auch — die jeweils jüngste Gene­
ration an dem Motiv der Lästigkeit zu partizipieren. 

Insgesamt führt die demokratische Konkurrenz zu einem S ich-Üb erbieten der 
sozialpolitischen Projekte. Davon geht eine nützliche, stimulierende Wirkung aus. 
D a ß die Summe der Versprechungen stets unerfüllbar bleibt, ist jedoch auch ge­
fährlich. Sozialpolitik — schon deshalb immer „unterwegs", weil die Lösung von 
Problemen stets neue Probleme schafft oder sichtbar macht — wird so um so mehr 
zu einer Politik der permanenten Enttäuschung. Ein objektiv befriedender und 
subjektiv befriedigender Effekt der Sozialpolitik hängt weitgehend von der Har­
monie zwischen Erwartungshorizonten und tatsächlichen Entwicklungen sowie von 
der Existenz breiter Konsense über das Erreichbare und dessen glaubwürdige Ver­
folgung und Verwirklichung ab. Daß die Sozialpolitik ihr Ziel der Befriedung 
und Befriedigung nicht immer erreicht, hängt nicht zuletzt mit den politisch 
übersetzten Erwartungshorizonten und den durch divergierende Versprechungen 
verursachten Meinungsverschiedenheiten über das Erreichbare und die Prioritäten 
seiner Realisation zusammen. 

Dieses Ungenügen hat seit einigen Jahren neben der genannten demokratisch-
systemimmanenten freilich auch eine weitere Ursache: Die Übersteigung von 
Erwartungen unter Verzicht auf Klarheit darüber, welches die „Preise" wären, 
die in dem — anderen — System ihrer Erfüllung für sie zu zahlen wären, und/oder 
unter der Voraussetzung der Bewährung nicht bewährter Alternativsysteme zählt 
zu den sich ausbreitenden revolutionären Praktiken ebenso wie zu den „kritischen" 
und utopischen Haltungen, die Unzufriedenheit und/oder Utopie für Prämissen 
eines Maximums an Fortschritt halten. Insgesamt ist jedenfalls die Sozialpolitik 
derzeit durch übersetzte und sich widersprechende Versprechungen und Erwartun­
gen systemimmanenter, systemverändernder und systemfeindlicher Natur reichlich 
belastet, aber auch angespornt. 

Die Angebotsstruktur der demokratischen Sozialpolitik ist ferner davon gekenn­
zeichnet, daß die Vermehrung der Leistungen im Vordergrund steht. Die entspre­
chende Vermehrung der Lasten hat — wenn sie nicht unter dem Zeichen der 
sozialen Einebnung steht — kaum programmatischen Charakter und geht als not­
wendiges Übel den Weg des geringsten Widerstandes, also der finanziellen Be­
lastung. Die Vernachlässigung der Dienstleistungen hat hier eine ihrer Ursachen. 
Die mit dieser Angebotsstruktur verbundenen Sorgen lassen sich gut am Problem­
kreis der Bildungsreformen verdeutlichen. Sie scheinen einer künftigen Mehrheit 
von Akademikern soziale Positionen zu verschaffen, die gegenwärtig nicht zuletzt 
durch die minderheitliche Situation der Akademiker konstituiert werden, die also 
ebensowenig „umverteilt" und „ausgebreitet" werden können, wie die gegen­
wärtige Position der Akademiker unter den zu erwartenden sozialen und techno-



logischen Bedingungen in die Zukunft hinein prolongiert werden könnte. Ent­
täuschung droht. Und die Sogwirkung der übersetzten Erwartungen wird die 
Schere zwischen einem Uberangebot an „Schreibtisch" und „Weiße-Kragen-
Diensten" und dem Defizit an unmittelbar-personalen, insbesondere körperlichen 
Dienstleistungen immer weiter öffnen. 
Eine leicht unterschätzte Wirkung übt endlich das System der vierjährigen Wahl-
und Legislaturperioden aus. Der Erfolgszwang dieser Perioden treibt die Sozial­
politik an. Er begrenzt aber auch die Möglichkeiten beruhigter, grundlegender 
Arbeiten, die längere Zeit benötigen, und zwingt zu schädlicher Kurzatmigkeit. 
Die laufenden Arbeiten an der Kodifikation des Sozialrechts in einem Sozial­
gesetzbuch exemplifizieren das. Außerdem kann es dazu verleiten, die jeweils 
nachfolgende Wahl- und Legislaturperiode voll mit der Erfüllung von Verspre­
chungen zu belasten, die in der laufenden Periode unter der Voraussetzung zeit­
licher Begrenztheit aufgenommen oder auch nur in die Wege geleitet wird. Der 
Mißbrauch dieser — heute gerne als „spillover-effect" gekennzeichneten — Mög­
lichkeit, politische Lasten in die nächste Wahlperiode „hinüberzukippen", politi­
sche Verdienste, die damit zusammenhängen, aber schon eben bei der Wahl zu 
nutzen, welche die Perioden trennt, hat seinen Höhepunkt wohl in den sechziger 
Jahren überschritten. Das Mißverhältnis zwischen den sachnotwendigen Reifezeiten 
von Reformen und dem Erfolgszwang der Legislaturperioden wird dagegen 
gerade jetzt besonders deutlich. 

2. Spezifische Institutionen der Sozialpolitik? 

Besondere Institutionen zur Erweiterung und Differenzierung des im allgemeinen 
demokratischen Kräftefeld vergröberten und verengten Spektrums der sozial­
politisch relevanten Bedürfnisse und Gruppeninteressen sind nur sehr begrenzt 
vorhanden. Vor allem in der Ebene der Verfassungsorgane fehlt jedes institutionelle 
Korrektiv. Zu denken wäre etwa an para-parlamentarische Organe (wie z. B. die 
Wirtschafts- und Sozialausschüsse nach Art. 193 ff. des EWG-Vertrages) oder 
Sachverständigenräte (wie z. B. den Ausschuß unabhängiger Sachverständiger nach 
Art. 25 der Europäischen Sozialcharta). Doch nichts dergleichen ist vorhanden, 
während vergleichbare wirtschaftspolitische Institutionen in den letzten Jahren 
intensiv ausgebaut wurden (Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt­
schaftlichen Entwicklung, Konjunkturrat, Finanzplanungsrat; s. a. das Projekt 
einer Monopolkommission). Pläne für einen Wirtschafts- und Sozialrat tauchen 
freilich gelegentlich auf. Sie sind im Sinne „überbetrieblicher Mitbestimmung" vor 
allem als wirtschaftspolitische Repräsentation der Gewerkschaften und Arbeit­
geberverbände gedacht. Lediglich das Land Bayern hat im „Senat" eine zweite 
Kammer, in der z. B. auch Wohlfahrtsverbände repräsentiert sind. Der „Sozial­
beirat" des Bundes ist zwar ein kompetentes Gremium von Sachverständigen und 
Interessenvertretern, jedoch auf Empfehlungen zur Entwicklung der Leistungen 
der Rentenversicherung beschränkt. 
Unter den einschlägigen Ressorts der Bundesregierung ist das dem Namen nach 
zentral zuständige Ressort, der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, 
auf Fragen des Arbeitsrechts, der Sozialversicherung und der Kriegsopferver­
sorgung konzentriert. Andere sozialpolitische Aufgaben fielen lange Zeit in den 
„großen Topf" der Kompetenzen des Innenministeriums, dessen einschlägige 



Funktionen mittlerweile weitgehend an den Bundesminister für Jugend, Familie 
und Gesundheit abgewandert sind. Im übrigen sind sozialpolitische Agenden weit 
verstreut: etwa auf den Bundesminister für Wohnungswesen und Städtebau, auf 
den Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen (u. a. die Probleme des Bergbaus), 
den Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (s. vor allem 
dessen spannungsreiche Obsorge für Landwirtschaft und Verbraucher) oder auf 
die personalintensiven Ressorts für Verteidigung, Post und Verkehr. Welche 
Bedeutung der Ressortgliederung — abgesehen von einem gewissen allgemeinen 
Wettbewerb — zukommen kann, beweist z. B. die Intensität, mit der jüngst 
sozialpolitisch gezielte Reformen des Wohnungswesens vorangetrieben wurden, 
oder der Umstand, daß der Problemkreis Gesundheit/Krankheit seit der Aus­
sonderung eines entsprechenden Ressorts als sozialpolitisches Anliegen verstärkt 
auch außerhalb der Systemkreise der sozialen Sicherung aufgegriffen wird. Ande­
rerseits ist der sozialpolitische Vorrang des Arbeitslebens und der Sozialversiche­
rung auch im Zusammenhang damit zu sehen, daß sie in die Zuständigkeit des 
sozialpolitischen Kernressorts „für Arbeit und Sozialordnung" fallen. Insgesamt 
kann die Konzeption der Ressorts sozialpolitisch nicht als ausgewogen angesehen 
werden. 

Dabei kommt der Ressortgliederung um so mehr Bedeutung zu, als — sieht man 
von der allgemeinen demographischen und sozialdiagnostischen Funktion des 
Statistischen Bundesamtes ab: mangels spezieller Institutionen — den Bundes­
ministerien auch die primäre Verantwortung für die sozialpolitische Diagnose, 
Prognose, Projektion und Planung zukommt. Sie haben diese Aufgabe in den 
letzten Jahren mit Intensität und allgemeinem Nutzen aufgegriffen (z. B. die 
jährlichen „Sozialberichte" des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung 
sowie die „Gesundheitsberichte" des Bundesministers für Jugend, Familie und 
Gesundheit). Daß sie noch weiter entwickelt werden kann, steht gleichwohl außer 
Frage. Je mehr aber Instrumente der sozialpolitischen Diagnose, Prognose, Pro­
jektion und Planung wirksam werden, desto mehr stellt sich die Frage, ob sie — 
jedenfalls in der bisherigen Ausschließlichkeit — den Ministerien anvertraut bleiben 
können, die in erster Linie durch die parlamentarisch-demokratische Position der 
Minister und durch die Eigengesetzlichkeit der Ressortkompetenz geprägt sind. 
Unter Umständen verbergen sich Einseitigkeiten hinter der nüchternen Fassade 
von Bestandsaufnahmen, Zahlenwerken usw. gefährlicher als hinter politischen 
Programmen. 

Damit soll nicht unterschätzt werden, daß es Auftrag und Leistung der Bürokratie 
ist, den parlamentarisch-parteipolitisch determinierten Einseitigkeiten auf Grund 
eingehender Sachkenntnis und durch sachbezogene Arbeit in relativer Unabhängig­
keit entgegenzuwirken. Jedoch ist gerade auch sie den Eigengesetzlichkeiten der 
Ressortstruktur unterworfen. Darüber hinaus verfäl l t die klassische Konzeption, 
die in der gespannten Kooperation des parlamentarisch verantwortlichen Ministers 
mit der politisch neutralen, maximal sachkundigen und -orientierten Bürokratie 
eine optimale Verbindung zweier notwendiger Elemente sieht, mehr und mehr, 
während zunehmend die politische Homogenität von Minister und Apparat an­
gestrebt wird. Da gerade die parlamentarisch-parteidemokratische Sozialpolitik 
der Ergänzung durch systematische, allein sachorientierte Arbeit bedarf, ist dieser 
Prozeß sozialpolitisch negativ spürbar. Das heißt aber nicht, daß das Prinzip nicht 



mehr wirksam wäre. Und soweit politische Spitze und sachkundiger, relativ un­
abhängiger Apparat in seinem Sinn zusammenwirken, ergibt sich nach wie vor ein 
Optimum an ausgewogener Entwicklung. 

Unter den öffentlichrechtlichen Organisationen unterhalb der Ebene der Ver­
fassungsorgane entwickeln die Träger der Sozialversicherung dadurch besonders 
charakteristische und intensive Bedeutung, daß sie — reich differenziert, aber im 
großen und ganzen übereinstimmend — in der paritätischen Selbstverwaltung der 
„Sozialpartner" (der Gewerkschaften und der Arbeitgeberverbände) stehen und 
von einem spezifischen leistungsfähigen Management geführt werden. Diese Ver­
bindung von verbandspolitischer Substanz und organisatorischer Kraft verschafft 
den mit der Sozialversicherung verknüpften Interessen und Ordnungsmodellen 
eine einzigartige Ausstrahlung um so leichter, als Sozialversicherung die kollektive 
Vorsorge der arbeitenden Bevölkerung ist. 

Im übrigen ist Sozialverwaltung und -arbeit — abgesehen zunächst von der 
freien Wohlfahrtspflege — eine unter mehreren Aufgaben teils des staatlichen 
Verwaltungsapparats des Bundes und mehr noch der Länder, in besonders hohem 
Maße aber der Kommunen (und unter diesen wiederum der Landkreise und kreis­
freien Städte). Insoweit fehlt der Sozial Verwaltung und -arbeit die spezifische, 
auf Identifikation angelegte Organisation, welche die Sozialversicherung aus­
zeichnet. Das wiegt um so schwerer, als die daraus resultierende politische Schwäche 
der mehr oder minder unspezifischen Organisationen anvertrauten Interessen aus 
vielerlei Gründen weder durch Organisationen der Interessierten — d. h. hier vor 
allem der Klienten der allgemeinen Sozial- und Jugendhilfe — noch durch 
Organisationen der Funktionäre — z. B. der Sozialarbeiter — hinreichend aus­
geglichen wird und werden kann. 

Die Beteiligung der einschlägigen Organisationen (der Träger sozialer Aufgaben, 
der Interessierten und der Funktionäre), der Sachverständigen aus Wissenschaft 
und Praxis und unmittelbar der Bürger an der legislativen und administrativen 
Willensbildung der verschiedenen Ebenen ist nicht einheitlich. Die Parlamente und 
Ministerien hören regelmäßig die Verbände, mitunter auch verbandsunabhängige 
Sachverständige (diese jedoch kaum je ohne Beteiligung der Verbände). Im Ver­
waltungsbereich dominieren in der Selbstverwaltung der Sozialversicherungsträger 
die Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände. Die staatliche und kommunale 
Sozialverwaltung kennt eine Vielfalt von Formen der Beteiligung von Verbänden, 
Sachverständigen und — meist irgendwie betroffenen oder interessierten — 
Bürgern in Gestalt von spezifischen Organen (z. B. bei den Jugendämtern), Bei­
räten, Anhörungsverfahren usw. Ein einheitliches Urteil über deren Eignung, für 
eine angemessene, gleichmäßige Berücksichtigung der Interessen und Gruppen in 
der Sozialpolitik und -arbeit läßt sich nicht fällen — vielleicht abgesehen davon, 
daß der Vormacht der organisierten Interessen zu wenig entgegengewirkt wird. 
Wohl einzigartig ist die Situation durch den intensiven Ausbau des gerichtlichen 
Schutzes der individuellen Rechte gekennzeichnet. Allgemein gilt das Prinzip, daß 
der einzelne auf ihm zugedachte Leistungen einen einklagbaren Rechtsanspruch hat, 
ebenso daß er sich gegen das Ansinnen von Belastungen, die nicht auf Gesetz 
beruhen, mit Hilfe der Gerichte wehren kann. Dafür stehen ihm verschiedene 
Gerichtszweige mit meist mehreren Instanzen (maximal meist drei) zur Verfügung, 
nach deren Erschöpfung er seine involvierten Grundrechte noch vor dem Bundes-



Verfassungsgericht (und endlich auch noch vor Kommission und Gerichtshof nach 
Maßgabe der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten) geltend machen kann. Das alles hat zu einer permanenten Ver­
feinerung des Sozialrechts und zu einer Expansion individueller Leistungs­
ansprüche und Abwehrrechte geführt. Nun eignen sich aber nicht alle sozialen 
Rechtsverhältnisse in gleicher Weise zum gerichtlichen Austrag. Monetäre Leistun­
gen (z. B. Renten) sind — kraft ihrer Vertretbarkeit, Teilbarkeit, Nachholbarkeit 
und Umkehrbarkeit, insgesamt: ihrer Abstrahierbarkeit — der rechtlichen Aus­
formung und der klageweisen Geltendmachung leichter zugängig als — personal, 
örtlich, zeitlich usw. — situationsvariable Rechtskomplexe (z. B. beiderseits person­
bezogene Dienstleistungsverhältnisse etwa der medizinischen Behandlung, der 
Pflege, der Erziehung usw.) und Rechtspositionen, die in solche Komplexe ein­
gebunden sind. Somit hat der Ausbau des gerichtlichen Rechtsschutzes zu einem 
Gefäl le der „Sozialrechtskultur" von den monetären zu den Sach- und Dienst­
leistungen geführt. Ferner eignet sich der gerichtliche Schutz individueller Rechte 
zwar, einzelnen die korrekte Teilhabe an allgemeinen Standards zu garantieren, 
nicht jedoch ebenso (wenn überhaupt), um allgemeine Standards zu beurteilen und 
zu verbessern. Die Betonung des gerichtlichen Rechtsschutzes begünstigt so die 
Individualisierung („Privatisierung") des Sozialleistungssystems, trägt zu seiner 
objektiven, allgemeinen Entwicklung jedoch nur ausnahmsweise bei. 
In Parallele zu den oben vermerkten administrativen Strukturen ist übrigens der 
Rechtsschutz im Bereich der Sozialversicherung und der Kriegsopferversorgung 
sowie einiger „kleinerer" sozialrechtlicher Regelungen einer besonderen Gerichts­
barkeit anvertraut, die sich schlechthin „Sozialgerichtsbarkeit" nennt. Sie ist 
durchgehend mit Beisitzern aus Kreisen der Interessierten und Sachkundigen 
besetzt — in Angelegenheiten der Sozialversicherung, wie auch die Arbeits­
gerichtsbarkeit, mit Beisitzern aus Kreisen der Gewerkschaften und der Arbeit­
geberverbände. Dagegen ist der Rechtsschutz im Bereich der allgemeinen Sozial-
und Jugendarbeit, des sozialen Wohnungswesens, der strukturpolitischen Maß­
nahmen, des öffentlichen Dienstrechts usw. teils den allgemeinen Verwaltungs-
gerichten, teils den sogenannten „ordentlichen Gerichten" anvertraut, die spezi­
fische Einflüsse vergleichbarer Art und Tragweite ebensowenig kennen wie die 
Finanzgerichte, denen der Rechtsschutz auf dem Gebiet des Steuerrechts obliegt. 

II. Gesellschaftlich-organisatorische Strukturen 

1. Der Primat der „Sozialpartner" 

So fäl lt immer wieder die hervorragende Position der Gewerkschaften bei der 
Artikulation und Durchsetzung sozialpolitisch relevanter Interessen auf. Ursache 
und Wirkung lassen sich schwerlich trennen. Jedenfalls hängt die Situation damit 
zusammen, daß die Gewerkschaften eine große, sozial homogen interessierte und 
legitimierte, aber auch wirtschaftlich produktive Gruppe repräsentieren, daß sie 
die geborenen Postulanten in der „Arbeiterfrage" sind, die immer noch weitgehend 
mit der „sozialen Frage" identifiziert wird, aber auch daß sie starke Querverbin­
dungen zu politischen Parteien aufweisen. Sie hängt zusammen mit der koopera­
tiven Polari tät von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen, die in der 
gemeinsamen Verantwortung für Löhne und sonstige Arbeitsbedingungen („Tarif-



Partnerschaft") wurzelt. Die mit der Konstellation der „Sozialpartnerschaft" 
verbundene, nicht verlustlos aufteilbare soziale und politische Macht veranlaßt 
beide Seiten, sich in der Erhaltung und Ausbreitung dieser schwer zu definierenden 
Machtgemeinschaft wechselseitig zu stützen. Gleichwohl liegen auf seiten der 
Gewerkschaften zusätzliche quantitative und qualitative Gewichte. Das alles hat 
gerade sie in eine sozialpolitische Treuhänderfunktion größten Ausmaßes hinein­
wachsen lassen, die sowohl ihren Mitgliederkreis als auch den ursprünglichen 
arbeitspolitischen Ansatz weit hinter sich läßt. Ihre vielfältige Berücksichtigung 
überall, wo — z. B. bei der Zusammensetzung öffentlicher Gremien — verbands-
pluralistische Prinzipien realisiert werden, weist das exemplarisch aus. 

2. Andere Verbände und Gruppen 

Daß Gruppen, die nicht durch die Qualität der Arbeitnehmerschaft konstituiert 
sind, und Interessen, die nicht irgendwie auch Interessen der Arbeitnehmer sind, 
nicht in gleicher Weise verbandspolitisch repräsentiert werden, kann nicht ohne 
sozialpolitische Folgen sein. Für die Repräsentation weiterer sozialpolitischer Be­
reiche kommen vor allem drei Dimensionen der Verbandsbildung in Betracht: die 
Organisation der Betroffenen (Bedürftigen, Interessierten), die Organisation der 
Funktionäre (Bediensteten, Helfer usw.) und die Organisation der Träger von 
Sozialverwaltung und sonstiger Sozialarbeit. Alle damit angesprochenen gesell­
schaftlich-organisatorischen Potenzen komplementärer sozialpolitischer Meinungs­
bildung sind jedoch weniger dynamisch als die organisatorischen Medien der in 
Arbeitsleben und Sozialversicherung angesiedelten Interessen. 
Die Betroffenen sind oft nicht organisierbar und nur selten wirksam organisiert. 
Die Gründe ergeben sich — z. B. für Kinder und (zumal gefährdete) Jugendliche, 
für dauernd Pflegebedürftige, für psychisch Kranke, für Nichtseßhafte, für Straf­
gefangene, ihre Angehörigen und Strafentlassene, für Gastarbeiter usw. — aus 
den verschiedensten, meist evidenten Gründen. Selbst kinderreiche Familien 
artikulieren ihre Interessen nicht in überzeugenden Organisationen; und die Re­
präsentation von Verbraucherinteressen wird von staatlichen Subventionen ge­
tragen. Unter den wirtschaftsstrukturell Bedrängten sind Landwirte sowie Arbeit­
nehmer und Unternehmer des Bergbaus vergleichsweise effektiv organisiert. Spür­
bare Verhandlungsmacht entwickelten nach 1945 die Opfer des nationalsozialisti­
schen Regimes, des Krieges und der Vertreibung der Deutschen aus Osteuropa. Sie 
beruhte auf der Einheitlichkeit ihres Schicksals, der Geschlossenheit ihrer Interessen, 
dem elementaren Charakter ihrer Notlage und ihrer Zahl. Diese Position ist dabei, 
sich zu verflüchtigen. Die Organisationen der Kriegspersonengeschädigten z. B. 
öffnen sich deshalb der allgemeinen Repräsentation der Interessen Behinderter; 
was die politische Kraft ihres historischen Anlasses aber weder erhalten noch 
wiederherstellen kann. 

Die Funktionäre (Sozialarbeiter, Lehrer, sonstige Dienstleistende und Amtsträger 
in Sozialverwaltungen und -Organisationen, „ehrenamtliche" Helfer usw.) sind 
zwar organisiert. Das gilt vor allem für die Bediensteten unter ihnen — deren 
Repräsentation auch ein weiteres Feld gewerkschaftlichen Wirkens darstellt. Ihre 
Organisationen leisten auch einen wesentlichen Beitrag zur sachkundigen Diskussion 
sozialpolitischer Probleme. Doch darf nicht übersehen werden, daß die Organisa­
tionen auch — und hinsichtlich der Bediensteten in erster Linie — den Interessen 



der Funktionäre zu dienen haben. Freilich betonen diese das nicht, weil und wenn 
sie als Repräsentation des Sachverstandes wirksamer argumentieren können. Und 
die Kollision der Wahrung des Gruppeninteresses mit der Rolle des Sachverstandes 
wird von Öffentlichkeit und Verhandlungspartnern um so weniger veranschlagt, 
je größer die Verhandlungsmacht einer Organisation bereits ist (meist also: je 
kräftiger das Gruppeninteresse bereits organisiert ist und verfolgt wird). Nach 
allgemeinen demokratischen und verbandspolitischen Regeln heißt das zunächst, 
daß die größten und/oder organisatorisch effektivsten Interessengruppen von 
Funktionären stets den größten Einfluß auch als „organisierter Sachverstand" 
ausüben können, was nicht immer mit ihrer Kompetenz in Einklang steht. Beispiele 
ergeben wieder die Schulreformen. Die räumliche Konzentration der Schulen 
wurde von den Lehrerverbänden gefördert, weil sie es dem Lehrer ersparen, „aufs 
Land" zu gehen. Die Vorteile für Eltern, Kinder und ländliche Sozialstruktur 
sind nicht gleich eindeutig. Durch die Zusammenfassung von Schul- und Hoch­
schultypen zu Gesamtschulen und Gesamthochschulen werden fast immer „Lehrer­
pyramiden" eingeebnet; davon haben meist die jeweils größten Gruppen von 
Lehrern den größten Vorteil. Indem sie als Sachverständige dafür eintreten, ver­
folgen sie also ihr Interesse. Nur der Widerstand der benachteiligten Spitzen­
gruppen stößt in der Öffentlichkeit aber auf den Verdacht, ihr Sachverstand sei 
von ihrem Interesse an der Bewahrung korrumpiert. 

Was die organisatorischen Träger von Sozialpolitik, -Verwaltung und -arbeit 
anlangt, ist in diesem Zusammenhang von ihnen nur zu sprechen, soweit sie dem 
Staat (dem Bund und den Ländern) gegenüber genügend Distanz aufweisen, um 
als soziale Gruppen relevant zu sein. Das trifft schon auf die Kommunen nur sehr 
begrenzt zu, die zum Staat nicht nur im Verhältnis der Ergänzung, sondern auch 
der Einordnung zu sehen sind. Auch erlaubt ihnen ihr (bei Gemeinden und 
Kreisen) universaler oder doch (bei höheren Gemeindeverbänden) vielfältiger 
Wirkungskreis nicht, sich speziell auf sozialpolitische Meinungsbildung und 
Interessenwahrung zu konzentrieren. Dennoch sind ihre Organisationen kraft der 
sozialen Bedeutung der kommunalen Aufgaben und der Vielfalt und Intensität 
der kommunalen Verwaltungserfahrung zu den wichtigsten Faktoren der sozial­
politischen Diskussion zu zählen — und zwar auch und gerade im Sinne eines 
Ausgleiches einseitiger Orientierung der Sozialpolitik an den Arbeitnehmer-
Interessen. 

Demgegenüber wirken die Verbände und Einrichtungen der Sozialversicherungs­
träger unter voller Konzentration auf ihren speziellen Aufgabenkreis — direkt 
oder indirekt — gerade in Richtung jenes Vorranges. 

Die Organisationen der freien Wohlfahrtspflege verkörpern rein gesellschaftliche 
Kräfte von mehr oder minder ausschließlich sozialer Zielsetzung. Im besonderen 
sind sie kompetent für die personalen Hilfen und Dienstleistungen. Neben, wenn 
nicht noch vor den Kommunen sind sie so ein besonders wichtiges Element des 
Ausgleichs gegenüber der Repräsentation des Arbeitslebens und der monetären 
sozialen Sicherung. Jedoch ist der Einfluß gerade dieser Organisationen durch 
vielerlei Umstände begrenzt. In der Öffentlichkeit nehmen sie eine durch Vor­
behalte gegenüber ihrem „Idealismus", aber auch gegenüber ihren teils schlicht 
karitativen, teils doch wieder öffentlichen Quellen der Mittelaufbringung gekenn­
zeichnete peripherische und unsichere, Belieben und Wohlwollen ausgelieferte 



Stellung ein. Gegenüber den öffentlichen Trägern von Sozialverwaltung und -arbeit 
nötigt sie ihr „freier" Status, ein organisatorisches Eigeninteresse zu behaupten, das 
nicht nur mit Anspruch und Auftrag der öffentlichen Träger konkurriert, sondern 
auch — wenngleich vielleicht nur scheinbar — mit dem altruistischen Wesen freier 
Sozialarbeit kollidieren kann, und sie so in der Repräsentation ihrer eigentlichen 
Funktion schwächt. 
In diesem Zusammenhang sind einige Veränderungstendenzen anzudeuten. Erstens: 
Während die monetären Leistungen bei den öffentlich-rechtlichen Trägern der 
Sozialverwaltung konzentriert wurden, zählt es zu den spezifischen Funktionen 
der freien Wohlfahrtspflege, personale Dienste zu aktivieren und persönliche 
Dienstleistungen anzubieten. Der allgemeine Rückgang der Bereitschaft zu Dienst­
leistungen schwächt so ein spezifisches Wirkungs- und Legitimationselement der 
freien Wohlfahrtsverbände. 
Zweitens: Freie Wohlfahrtspflege ist herkömmlich in hohem Maße kirchliche 
(religions- und weltanschauungsgemeinschaftliche) Sozialarbeit. Der Rückgang der 
Zahlen der aktiven — auch der zu persönlichen Dienstleistungen bereiten — 
Kirchenmitglieder, des öffentlichen Einflusses der Kirchen und der allgemeinen 
Bereitschaft, religiös determinierte Sozialarbeit zu tolerieren, verlagert deshalb 
Positionen innerhalb der freien Wohlfahrtspflege und verändert ihre Einfluß­
möglichkeiten gegenüber Öffentlichkeit und Politik. 

3. Unständige Korrektive 

Drittens: Neben die „etablierten", durch permanente Zwecke und Organisations­
strukturen, lange Erfahrung und Verantwortung gegenüber Öffentlichkeit und 
Trägergemeinwesen gekennzeichneten Verbände der freien Wohlfahrtspflege treten 
in letzter Zeit mehr und mehr spontane ad-hoc-Gruppen, meist unter sachlich und 
zeitlich begrenzter Zielsetzung oder doch unter dem Vorbehalt, daß negative 
Erfahrungen zur Reduktion oder Einstellung ihrer Tätigkeit zwingen. Solche 
Gruppen sind typisch für systemverändernde oder -zerstörende Experimente; sie 
hängen somit eng mit der utopischen Oszillation und der revolutionären Manipu­
lation der sozialpolitischen Erwartungshorizonte zusammen. In ihnen manifestiert 
sich auch der Rückgang der gesellschaftlichen Disponiertheit für herkömmlich 
kirchliche Sozialarbeit und das korrespondierende Wachstum von Angebot und 
Nachfrage aktuell ideologisch determinierter Sozialarbeit. Endlich drückt sich darin 
auch aus, daß der Ausfall an Dienstleistungen begrenzt durch die Bildung relativ 
„autarker" Kollektive (nicht selten: „Kommunen") kompensiert wird. Man denke 
hier u. a. an Versuche der Betreuung schwer erziehbarer Jugendlicher oder von 
Rauschgiftsüchtigen. 
Diese ad-hoc-Elemente der freien Wohlfahrtspflege bereichern und befruchten die 
Sozialarbeit. Und die gelungenen Experimente beweisen, daß konkrete Möglich­
keiten der Verbesserung gegeben waren. Neben „vergessenen" Interessen und 
Gruppen dienen solche „kritischen" Bewegungen vor allem der Korrektur von 
Wertsetzungen und „sozialtechnischen" Vorurteilen. Jedoch ist auch die Last 
unnützer Unruhe und Auseinandersetzung nicht zu übersehen, ebenso wie die oft 
unerträgliche Verantwortung der „etablierten" Träger für riskante (und ge­
scheiterte) Experimente. Die Gefahren dürfen um so weniger übersehen werden, als 
die utopischen Ursprünge, die verantwortungsschwache Unbefangenheit und die 



konkrete Beschränktheit solchen Unternehmungen zumindest anfänglich einen 
originellen und sensationellen Charakter verleihen, dessen publizistische und 
politische Resonanz außer Verhältnis zu ihrer langfristigen Bedeutung steht. 

III. Andere soziale Sachverhalte 

1. Die „soziale Frage" als „Arbeiterfrage" 

Historisch überkommen ist eine gewisse Identifikation der „sozialen Frage" mit 
der „Arbeiterfrage". Darin liegt einer der Gründe für die sozialpolitische Präpon-
deranz des Arbeitslebens: nicht nur der Lohn- und Verteilungspolitik, sondern auch 
der Betriebsverfassung, der sozialen Sicherung der Arbeitnehmer oder nach Maß­
gabe ihrer sozialen Rolle, der Beschäftigungs- und Arbeitspolitik, der Hilfen zur 
Aus- und Fortbildung usw. Diese Konzentration steht in Wechselbeziehung 
sowohl zur stark ökonomischen Sicht der deutschen Sozialpolitik als auch zu ihrer 
derzeit zentralen Parole „mehr Gleichheit". 
Selbständigeninteressen etwa werden sozialpolitisch entweder im Sinne der Pola­
rität zu den Arbeitnehmerinteressen oder im Sinne der Teilhabe gefährdeter 
Selbständiger an Hilfen für Unselbständige verortet. Wo das nicht angeht, macht 
sich Unsicherheit breit. So ist das Verhältnis zwischen der Sozialpolitik und der 
sozialpolitisch so brisanten Landwirtschaftspolitik immer problematisch geblieben. 
Kennzeichnend ist auch die Unsicherheit auf dem Feld der Vermögensbildung. 
Ungeachtet aller ökonomischen Probleme scheint ihre politische Opportunität dort 
zu enden, wo Vermögensbildung zur individuellen Teilhabe an unternehmerischen 
Interessen und Risiken führen könnte (eine Grenze, auf welche die im Kollektiven 
wurzelnde Forderung betrieblicher Mitbestimmung nicht zu stoßen scheint). 

2. Das Beispiel des „Pflegenotstandes" 

Aber selbst das Syndrom des „Pflegenotstandes" kann noch im Rahmen der sozial-
psychischen Nachbarschaft von „sozialer Frage" und „Arbeiterfrage" gesehen 
werden; ist deren Uberdauern doch nicht zuletzt aus einer Ambiance primär 
ökonomisch, insbesondere mit der Kategorie wirtschaftlicher Produktivität wer­
tender, das monetäre Instrumentarium vorziehender Sozialpolitik zu erklären, 
ökonomische Determination und monetärer Charakter sind Gemeinsamkeiten von 
Löhnen und — sozial sichernden und ausgleichenden — Lohnersatzleistungen, die 
ihren sozialpolitischen Vorrang erklären. In einer zweiten Stufe folgen ihnen 
Leistungen, die der beruflichen Befähigung oder Wiederbefähigung dienen oder 
bloße Unterbrechungen des Arbeitslebens überbrücken (Entfaltungshilfen der pri­
mären Aus- und Fortbildung, Leistungen im präsumtiv vorübergehenden Krank­
heitsfall, Rehabilitation usw.). Dagegen fallen Pflegeleistungen ohne das (mit 
einiger Wahrscheinlichkeit auch erreichbare) Ziel der beruflichen Befähigung — etwa 
am schwerbehinderten Kind, am Alten oder auch am Frühinvaliden — aus dem 
Rahmen einer ökonomisch wertenden Sozialpolitik. Darunter leidet ihre sozial­
politische Bewertung und Gewährleistung. Entsprechendes gilt für den Ersatz der 
häuslichen Dienstleistungen der Familienmutter, für den auch nicht annähernd 
effektiv gesorgt ist. Monetäre Surrogate fingieren insofern irreal niedrige „Preise"; 
wie überhaupt die Schwierigkeiten, die Hausfrauenarbeit einer Parallelwertung zur 



Lohnarbeit zu unterziehen, eine der Ursachen ihrer sozialpolitischen Unter­
bewertung ist. 
Sicher jedoch sind das nicht die einzigen Ursachen der Spannung zwischen dem 
Hervortreten der Lohn- und Lohnersatzleistungen und der Verdrängung der 
Pflegefälle. Dazu gehört auch die allgemeine Abneigung gegen personbezogene 
Dienste, vor allem solche, die körperlich und von Individuum zu Individuum zu 
erbringen sind (ein Vorbehalt, der die aktiven pädagogischen Dienstleistungen von 
der allgemeinen Abneigung gegen Dienstleistungen ausnimmt). Sie werden vom 
Leistenden, aber auch vom Empfangenden — von diesem unterschiedlich nach 
Art und Grad seiner Bedürfnisse — als Einbruch in Freiheit und Intimsphäre, ja 
als Gefährdung der menschlichen Würde empfunden. Das erklärt auch — freilich 
nicht ausschließlich —, warum in der Bundesrepublik Nachbarschaftshilfe kaum 
eine verläßliche soziale Rolle spielt und soziale Gruppenarbeit auf — mit wach­
sender relativer Häufigkeit: ideologisch prädisponierte — Ausnahmefälle be­
schränkt ist. 
Zu den Bedingungen des Pflegenotstandes gehört ferner die doppelte Umbruch­
situation des „Dienstleistungsmarktes": der allgemeine Ubergang von den indu­
striellen (produktionsorientierten) zu den postindustriellen (dienstleistungsorien­
tierten) Verhältnissen; und der Rückgang des karitativen Elements im Angebot 
der Pflegeleistungen. Beides schafft Unsicherheit in der Bewertung der Leistungen 
und in der Gestaltung der Nachfrage. 
Im Rahmen der staatlichen Sozialpolitik spielt endlich auch die juristische Aus-
formbarkeit der Geldleistungsverhältnisse eine Rolle, während Komplexität und 
permanente Konfliktsträchtigkeit der Dienstleistungsverhältnisse größere rechts­
technische Energien und eine gesteigerte rechtskulturelle Bereitschaft abverlangen. 
Das darf gerade in einer extrem auf das Medium des Rechts eingestellten Sozial­
politik nicht unterschätzt werden. 

3. Wertungsdivergenzen und -Unsicherheiten 

Den allgemeinsten Nenner der sozialpsychischen Prämissen der Sozialpolitik bietet 
wohl der rapide Ubergang von einer Mangelgesellschaft zur relativen Uberfluß­
gesellschaft und die historisch damit verflochtene Freisetzung von erkennbaren 
„Naturgesetzen" der Entwicklung. Der soziale Weg nach 1945 war nicht nur durch 
die maximalen Mangellagen der ersten Jahre, sondern auch durch die Evidenz des 
„Besseren" und einen hohen Grad der Vorgegebenheit der Daten und Gesetz­
mäßigkeiten des Fortschritts bestimmt. Der Erfolg hat nun zwar einen breiten 
Konsens über die Machbarkeit der Güter und die Wünschbarkeit des Fortschritts 
erzeugt und hinterlassen. Das Bewußtsein der Leistungskraft und die wirtschaftliche 
Sättigung der Gesellschaft haben aber auch eine Spannung zwischen sorgloser 
Konsum-, ja Verschwendungshaltung und neu empfundener Verantwortung für 
die Güter entstehen lassen; und die apriorische Relativität von Sättigung und 
Überfluß produziert einen beständigen Konflikt zwischen Feststellung und Be­
wertung der Fülle und der Grenzen, sodann zwischen dem Anspruch auf den 
Überfluß und der umverteilenden Behebung der Mängel. Diese — neuen oder nur 
neu gesehenen — Spielräume durch Veränderungen — oder wie das Stichwort 
heißt: „Reformen" — auszunutzen, beschäftigt die Gesellschaft um so mehr, als 
sie alte Wertkonsense verloren hat, ohne sie immer durch neue ersetzen zu können, 



als der Erfahrungsabstand zwischen den Generationen immer größer wird und als 
die Gesellschaft in den internationalen Wandel der Werte einbezogen ist (in 
jüngster Zeit sich auch einer immer breiter empfundenen Plurali tät auswärtiger 
Vorbilder und außenpolitischer Orientierungsmöglichkeiten gegenübersieht). 
Vielleicht die besten Beispiele für all diese Brüche und Unsicherheiten bietet die 
Familien- und Jugendpolitik. Sie schwankt im Pragmatischen wie im Grundsätz­
lichen zwischen Integration und Desintegration der Familie, zwischen positiver 
und negativer Bewertung der Nur-Hausfrauen- und Nur-Mutter-Rolle und zwi­
schen dem Respekt vor dem Elternrecht, der Inanspruchnahme der Kinder durch 
das Gemeinwesen und ihrer Freisetzung von Familie und staatlicher Gemeinschaft. 
Die jüngsten Pläne zur Reform der Steuern und des Familienlastenausgleichs 
wollen kinderreiche Familien weit vor allen anderen familiären Gruppierungen 
(Ledigen, kinderlos Verheirateten, kinderärmeren Familien usw.) ökonomisch 
egalisieren — eine Entscheidung, die per saldo die kinderreichen Familien dis­
kriminiert. Das hat demokratisch-quantitative und -organisationspolitische Gründe. 
Es hängt aber auch mit dem Wertungswandel zusammen, den die Bevölkerungs­
explosion in den Entwicklungsländern und die medizinischen Möglichkeiten der 
Familienplanung bewirkt haben. 

Als ein allgemeiner Zug der Situation ist weiterhin festzuhalten: das zwiespäl­
tige Verhältnis zu sozialen Bindungen. Einerseits ist dieser — postfaschistischen 
und antikommunistischen — Gesellschaft die Freiheit ein Tabu, das ihr unter der 
Hand zu subjektiver Beliebigkeit und sozialer Bindungsarmut wucherte. Anderer­
seits werden in ihr, provoziert durch die Veränderungen der sozialen Situation, in 
größter Zahl neue sozialnormative Konzeptionen und Postulate produziert. Deren 
Widerspruch zur Bindungsfeindlichkeit wird in der Regel aufgelöst, entweder 
indem die Normen nur für jeweils andere in deren sozialen Rollen entwickelt 
oder indem Freiheit und Bindung im gemeinsamen höheren Wert der Emanzi­
pation harmonisiert werden. „Emanzipation" wurde — auf diese und andere 
Weise — zur Leitvorstellung zahlreicher sozialpolitischer Konzeptionen, Forderun­
gen und Haltungen. Welche Dissense über Freiheit und Bindung sich dahinter 
verbergen können, wird unter anderem dann deutlich, wenn „Emanzipation" 
einen „neuen Menschen" anstrebt oder voraussetzt, den schließlich staatlicher 
oder gesellschaftlicher Zwang zu gewährleisten hätte. 
Problematisch ist auch das Verhältnis zwischen der fast allgemeinen, meist naiven 
Forderung nach „mehr Gleichheit" und der unendlichen Vielfalt der Meinungs­
verschiedenheiten, ja -gegensätze über die Maximen und Margen der anzustre­
benden Gleichheit und der zu tolerierenden oder sogar notwendigen Ungleichheit. 
Auch dabei spielt die jeweilige Erwartung subjektiver Nichtbetroffenheit oder — 
günstiger oder lästiger — Betroffenheit eine wesentliche Rolle. Schwierigkeiten 
bereitet vor allem, daß die Gesellschaft nicht zu Konsensen über andere Prin­
zipien der Gleichheit gelangen kann als (erstens) eine rein numerische Egalität 
(wie etwa im Wahlrecht), (zweitens) ihre materielle Entsprechung ökonomischer 
Gleichheit „nach Köpfen" (wie etwa bei der Einebnung der Lebensverhältnisse 
kinderreicher Familien untereinander) oder (drittens) der Gleichheit nach Maß­
gabe marktwirtschaftlicher Leistungen und Leistungsentgelte — dies unmittelbar 
oder indirekt durch Vermittlung von Chancengleichheit oder Bemessung und 
Kompensation von Ausfällen. Darin liegt z. B. ein zusätzlicher Grund für die 
Fremdheit dieser Gesellschaft zu ihren Behinderten, deren zusätzliche Lebens-



leistung nach keinem dieser Maßstäbe voll honoriert wird. Darin liegt ferner einer 
der Gründe für das Schrumpfen des Angebots an Dienstleistungen, denen viel­
leicht nicht hinreichend marktgerecht nachgefragt wird, die aber, wo sie jenseits 
der Marktgesetze zu schöpfen wären, eher verscheucht als angereizt werden, weil 
die Gesellschaft persönliche Opfer nicht eindeutig anerkennt (weder dem Grunde 
noch der Form nach). 
Immer wieder kennzeichnet so die Gleichzeitigkeit gegenständlich ganz oder 
teilweise übereinstimmender allgemeinerer Konsense und spezieller Dissense die 
Situation. Die wohl allgemeinste Erscheinung ist die Unterordnung der „Sozial-
Politik" unter die „Gesellschaftspolitik" — ein teils verbaler, teils aber auch sach­
licher Vorgang, der sowohl die Indienstnahme engerer sozialpolitischer Regelun­
gen für die Verwirklichung umfassender Gesellschaftskonzeptionen und „Men­
schenbilder" als auch die Aufhebung sozialpolitischer Probleme in gesellschafts­
politischen Lösungen bedeuten kann. Wieviel Konflikte man damit möglicher­
weise vor sich herschiebt, zeigt die großangelegte gegenwärtige Diskussion um 
die Steuerreform, von der man sich sozialpolitisch wie auch — und das vor allem 
— gesellschaftspolitisch durchgreifend „mehr Gleichheit" erwartet, während Dis­
sense die konkreten Lösungen entweder verhindern oder zu einer Summe von 
Enttäuschungen beträchtlicher Minderheiten werden lassen. 
Doch sind auch Konsense gegeben, die im Sinne von Prioritäten die Entschei­
dungen mehr oder weniger durchgreifend steuern. Dazu gehört die tendenzielle 
Bereitschaft zu finanziellen Lasten ebenso wie die Ablehnung persönlicher Schick -
salsrisiken zugunsten ihrer Absicherung durch die staatliche Gemeinschaft — 
Tendenzen, die sich in den monetären Umverteilungssystemen sozialer Sicherung 
treffen und zentral realisieren. Beispielhaft ist etwa, daß die — fragwürdige — 
Annahme, die Rentenversicherung nehme derzeit mehr Beiträge ein, als sie un­
bedingt brauche, um die Leistungen der nächsten Jahre zu garantieren, Regierung 
und Opposition nur zu Plänen der Leistungsverbesserung, nicht auch zu Plänen 
der Beitragsminderung und damit der Erleichterung der hohen Abgabenlast, 
die derzeit auf den Löhnen ruht, veranlaßte. 

IV. Juristisch-normative Strukturen 

Je schwächer in einer Gesellschaft die Konsense, je zahlreicher dagegen die Dis­
sense sind, desto mehr ist sie auf die Entscheidungsfunktion ihres organisierten 
Gemeinwesens, langfristig also auf das Recht angewiesen. In der Bundesrepu­
blik wird die Bedeutung des Rechts für die Sozialpolitik durch gewisse Traditionen 
und eine äußerste Intensivierung rechtsstaatlicher Maximen und Institutionen 
gesteigert. Insgesamt bedeutet diese zentrale Stellung des Mediums des Rechts 
für die Sozialpolitik vor allem zweierlei: Erstens wird die Sozialpolitik davon 
mitgeprägt, wie rechtstechnisch zugängig, erschließbar und formbar oder wie 
rechtstechnisch widerstandsfähig und spröde ihre Gegenstände sind, wie sehr 
sie sich durch das Wort des Gesetzgebers artikulieren und gestalten lassen oder wie 
prinzipiell offen und konkret aufnahmefähig die Rechtskultur ihrerseits für die 
Ziele und Ordnungsanliegen der Sozialpolitik ist; zweitens haben Leitnormen des 
Rechts auch eine Leitfunktion für die Sozialpolitik. Im folgenden kann nur der 
letztere Aspekt noch näher in Betracht gezogen werden. 



Wichtigste Quelle für Leitnormen ist das Grundgesetz vom 23. Mai 1949. Es ent­
häl t — sieht man von der allgemeinen Sozialstaatsnorm (Art. 20 Abs. 1, Art. 28 
Abs. 1 Satz 1) ab — weder eine substantielle und direkte sozialpolitische Pro­
grammatik noch individuelle spezifisch soziale Rechte. Wo es — wie fast nur in 
den Katalogen der Verteilung der Kompetenzen auf Bund und Länder — einzelne 
Gegenstände von sozialpolitischer Relevanz erwähnt, geschieht es ohne wegwei­
sende Bedeutung, vielmehr offenbar auf den überkommenen sozialrechtlichen Be­
stand zurückgewandt. Die materielle Stärke des Grundgesetzes liegt in der Siche­
rung der individuellen Rechte des Bürgers in bezug auf seine Freiheit und Gleich­
heit, seine Stellung in Verfahren und sein Verhältnis zum Staatsverband. Das 
wirkt auf die sozialpolitische Diskussion zurück. Aber zwingende sozialpolitische 
Direktiven ergeben sich daraus nur wenig. Die größte Resonanz fand das Be­
kenntnis des Grundgesetzes zur Unverletzlichkeit der Menschenwürde. So wurde 
etwa die Sozialhilfe ganz auf die Aufgabe hin gestaltet, den elementaren sozialen 
Schutz menschenwürdiger Existenz zu gewährleisten. Den wichtigsten Faktor 
effektiver verfassungsrechtlicher Steuerung der Sozialpolitik stellen die verschie­
denen Gleichheitssätze (Gleichheit aller vor dem Gesetz, Gleichheit von Mann und 
Frau usw.) dar. Die Freiheitsrechte sind nach Geschichte, Formulierung und Inhalt 
vor allem geeignet, staatliche Eingriffe abzuwehren, viel weniger aber, die Situa­
tion des Leistungen erstrebenden und empfangenden Bürgers zu regulieren. Zudem 
wurde das Sozialrecht — z. B. Mitwirkungspflichten und -lasten der Soziallei-
stungsempfänger, Überwachungsvorkehrungen gegen Mißbräuche usw. — noch 
über seine liberale Tradition hinaus im Sinne individueller Freiheit entwickelt, so 
daß seine Front heute in weiter, konfliktsloser Distanz zu den Abwehrpositionen 
der Grundrechte verläuft. Das wird freilich in Zukunft weniger für den grund-
rechtlichen Schutz wirtschaftlicher, insbesondere unternehmerischer Positionen gel­
ten, deren Sozialpflichtigkeit und egalisierende Modifikation mehr und mehr dis­
kutiert wird (z. B. unter den Gesichtspunkten der Verteilungspolitik, der Betriebs­
verfassung, der „inneren" und „äußeren" Sicherung der Pressefreiheit oder des 
Umweltschutzes). Die Landesverfassungen der Gliedstaaten enthalten in unter­
schiedlichem Ausmaß soziale Programme und Rechte. Mangels Kompetenz der 
Länder kommt ihnen unmittelbare Geltungskraft jedoch kaum mehr zu, während 
ihnen bundesweite Integrationswirkung etwa als Surrogate des im Grundgesetz 
vermißten Sozialprogrammes schon wegen ihrer Uneinheitlichkeit fehlt. 
Auch die Leitfunktion der internationalen Instrumente der Sozialpolitik und der 
Sicherung der Menschenrechte — insbesondere der Abkommen und Empfehlungen 
der ILO und der einschlägigen Konventionen des Europarates — ist begrenzt. 
Das liegt unter anderem daran, daß sie Standards sichern sollen, die im großen 
und ganzen in der Bundesrepublik selbstverständlich sind. Auch Probleme der 
Zugänglichkeit und der sprachlichen Fassung der Texte verkürzen den sozial­
psychischen Effekt. Gleichwohl haben sie ihre Wirkung. Sie helfen z. B. den Spe­
zialisten in Bürokratie und Politik, ihre Verantwortung für Randgruppen und 
-problème der Sozialpolitik wahrzunehmen, indem sie auf entsprechende inter­
nationale Normen verweisen können. 
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V. Bedingungen des sozialpolitischen Systems 

1. Vom „Lebenswert" sozialpolitischer Systembildung 

Die Allgegenwart der sozialpolitischen Probleme in Gesellschaft, Politik und 
Rechtsordnung und ihre permanente Entwicklung — insbesondere auch der Um­
stand, daß nach der Bewältigung sozialpolitischer Probleme andere Probleme 
deutlicher werden und neue Probleme (auch als Wucherungen und Nachwirkun­
gen sowie als lösungsbedingte Verfeinerungen und Modifikationen der alten) auf­
treten — hat es zu einem überzeugenden System der Sozialpolitik, das der sozial­
politischen Diskussion einen überzeugenden Rahmen hätte geben können, nicht 
kommen lassen. Vielmehr blieb Sozialpolitik dem pragmatischen oder dem objek­
tiv oder subjektiv partikularen systematischen Ansatz überlassen. Das hat dyna­
mischen Entwicklungen eher Raum gegeben, als es sie behindert hätte. Aber ein 
umfassendes System hätte doch ein Korrektiv gegen Einseitigkeiten der Entwick­
lung — gerade wenn diese sich aus pragmatischen und partikularen Ansätzen her­
aus vollzieht — sein können. 
Gewisse Verzögerungen oder auch nur Eigentümlichkeiten der deutschen Sozial­
politik hängen damit zusammen. So wurden Gesundheit und Krankheit lange 
einerseits nur sehr allgemein als Probleme gesellschaftlicher Gefahrenabwehr (z. B. 
im Sinne der Seuchenbekämpfung) gesehen, während sie als sozialpolitische Pro­
bleme in jeweils engere Zusammenhänge eingebunden waren, insbesondere in 
den verschiedenen Zweigen der sozialen Sicherung und hier wiederum vor allem 
der Krankenversicherung. Erst allmählich tritt „Gesundheit" als zentrales soziales 
und individuelles Gut auch in der Sozialpolitik hervor. Zu den Symptomen dieses 
Rückstandes zählen Schwierigkeiten der Versorgung der Bevölkerung mit medizi­
nischen, Pflege- und Unterbringungsleistungen, aber auch die zwiespältige Rolle 
der gesetzlichen Krankenversicherung, die primär eine Einrichtung sozialer Siche­
rung, dank ihrer Erstreckung auf neun Zehntel der Bevölkerung aber doch ein 
zentraler gesundheitspolitischer Faktor ist. 
Das Fehlen eines Gesamtsystems wirkt nachteilig auch im Isolationismus der 
Teilsysteme, insbesondere aber im Gegenüber der Systeme gehobener sozialer 
Sicherung (Sozialversicherung und Versorgung der Beamten und Kriegsopfer) mit 
der allgemeinen Fürsorge (Sozialhilfe). Letztere entstammt historisch der oft dis­
kriminierenden „Armenfürsorge" des 19. Jahrhunderts. Obwohl sie seither viel­
fach reformiert und als „Sozialhilfe" zu einem umfassenden Basissystem eines 
allgemeinen Systems sozialer Hilfen und Sicherungen ausgebaut wurde, hat sie die 
sozialpsychische Hürde, daß die von ihr Betreuten als „Arme" am Rande der 
Gesellschaft stehen, nicht überwunden. Und Sozialversicherung und Versorgung 
der Kriegsopfer werden weiterhin so entwickelt, als sei es Verantwortung und 
Wohltat der gehobenen sozialen Sicherung, den Bedürftigen vor der Inanspruch­
nahme der Sozialhilfe zu verschonen. Jüngster Schritt in dieser Richtung ist die 
Einführung entsprechender Mindestrenten in der Sozialversicherung. 
Das Fehlen eines Gesamtsystems hat auch das In-eins-Setzen von Sozialpolitik, 
insbesondere sozialer Sicherung, und monetärem Umverteilungssystem begünstigt, 
während die Dienst- und Sachleistungen keinen gleichwertigen geschlossenen 
Standort im Feld der sozialpolitischen Diskussion erlangt haben. Daß sie in die 
Sozialhilfe — als dem Basissystem sozialer Hilfe und Sicherung — in anderer, 
„notwendigerer" Weise integriert sind als in die monetären Umverteilungs-



système sozialer Sicherung, die — wie z. B. die gesetzliche Krankenversicherung 
— Dienst- und Sachleistungen quasi „kaufen", ist übrigens auch eine der Bar­
rieren zwischen Sozialhilfe und gehobener sozialer Sicherung. 
Schließlich entspricht der mangelnden Systembildung die generelle sachliche und 
organisatorische Zersplitterung der Zweige und Einrichtungen sozialer Sicherung. 
Sie stellt den Bürger permanent vor Kompetenzkonflikte verschiedener Teil­
systeme und Träger. Davon geht eine Irritation aus, die den Zweck der sozialen 
Sicherung, Sicherheit nicht nur materiell, sondern auch psychisch zu vermitteln, ge­
fährdet. Gewiß hat dieser Zustand seine Vorzüge: Wettbewerb und wechselseitige 
Kompensation und Kontrolle zwischen verschiedenen Trägern und Systemen, 
Erfahrung und Beweglichkeit speziellerer, kleinerer Sach- und Organisationsein­
heiten usw. Aber den politischen Hintergrund bilden vor allem die „Nester" poli­
tischen Einflusses, die in den überkommenen Strukturen in Ressorts und Selbst­
verwaltung, verbandlicher Organisation und Legitimation usw. angelegt sind. Ein 
Vorschlag etwa, den Trägern der Sozialhilfe eine umfassende primäre Zuständig­
keit zur Gewährung von Leistungen der sozialen Sicherung auch nach Maßgabe 
der spezielleren Systeme (gehobener) Sicherung zu geben, stößt so auf den Wider­
stand der Organisationen der Sozialversicherung und der ihre Selbstverwaltung 
tragenden Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände. 
Die unvollkommene Systembildung hat ferner zur Folge, daß gewisse Prinzipien 
der Sozialpolitik — insbesondere der sozialen Sicherung — zu sehr mit den Zwei­
gen und Einrichtungen der Sozialverwaltung und -arbeit identifiziert werden, in 
denen sie zuerst oder mit besonderem Gewicht realisiert wurden. Das kann die 
Fortbildung der sozialen Ordnung erschweren oder fehlsteuern. 
Ein Beispiel bietet etwa die herkömmliche institutionell-komplexe Dreiteilung der 
sozialen Sicherung in Sozialversicherung (gekennzeichnet durch stabile, am indivi­
duellen Einkommen und Lebensstandard orientierte Leistungen über dem Exi­
stenzminimum, die an typische Tatbestände der Bedürftigkeit geknüpft sind und 
aus Beiträgen gespeist werden), Versorgung der Beamten und Kriegsopfer (ge­
kennzeichnet durch stabile, am erreichten oder mutmaßlich erreichbaren Einkom­
men orientierte Leistungen, die beim Beamten vor allem an typische Tatbestände 
der Bedürftigkeit, beim Kriegsopfer vor allem an politisch bedingte Schädigungen 
geknüpft sind und aus allgemeinen Haushaltsmitteln gespeist werden) und Für­
sorge (gekennzeichnet durch Leistungen auf der Basis des konventionellen Exi­
stenzminimums, die an die konkrete Bedürftigkeit geknüpft sind und aus all­
gemeinen Haushaltsmitteln gespeist werden). Die so angesprochenen sozialpoliti­
schen Prinzipien erfassen schon die einzelnen Einrichtungen sozialer Sicherung nur 
äußerst unvollständig. Gleichwohl haben sie sozialpolitische Entwicklungen immer 
wieder irregeleitet. So etwa „irrlichterte" das Kindergeld (allgemeiner Familien­
lastenausgleich) vom Anschluß an die Unfallversicherung (Parallele: stabile Lei­
stungen im Anschluß an typische Bedürftigkeit; Mittelaufbringung durch Beiträge) 
zur Verwaltung durch die Bundesanstalt für Arbeit (Parallele: stabile Leistungen 
im Anschluß an typische Bedürftigkeit; Mittelaufbringung, wie für einen Teil der 
Aufgaben der Anstalt, aus allgemeinen Haushaltsmitteln). 

2. Ein Beispiel: die Neuordnung des sozialen Entschädigungsrechts 

Von rechtspolitischer Aktual i tät werden solche begrifflichen Vorurteile neuerdings 
in Diskussionen, die auf eine Ausdehnung gehobener sozialer Sicherung auf Fälle 



hinauslaufen, für die angeblich weder das allgemeine Schadensersatzrecht (z. B. für 
die Schäden, die Schüler und Studenten in Ausbildungseinrichtungen erleiden), 
noch das Entschädigungsrecht (z. B. bei Impfschäden), noch das Sozialhilferecht 
(z. B. bei Verbrechensopfern) befriedigende Lösungen bereithält. Angestrebt wird 
dabei eine Typisierung der Leistungen (im Gegensatz zur konkreten Bemessung 
des Ausgleichs vor allem nach dem allgemeinen Schadensersatz- und Entschädi­
gungsrecht, auf andere Weise nach dem Sozialhilferecht) sowie eine Stabilisierung 
(vor allem im Vergleich zu den Sozialhilfeleistungen), während eine Leistungs­
verbesserung allenfalls im Sinne der Nivellierung (für die bei konkreter Bemes­
sung unter den Margen der gehobenen sozialen Sicherung liegenden Schadens­
ersatz-, Entschädigungs- und Sozialhilfeleistungen) angestrebt wird. 
Die Motive sind breit gestreut: von der öffentlichen Verantwortung für gewisse 
Funktionen und Personen (z. B. Entwicklungshelfer) und Maßnahmen (z. B. Imp­
fungen) über die allgemeine Abneigung gegen individuelle Lebensrisiken (z. B. bei 
Naturkatastrophen, Verkehrsunfällen, Verbrechen) bis zu emotionellen Typen­
bildungen, mitunter auch zwiespältig (so vor allem bei „Resozialisierungsopfern", 
d. h. Opfern von Verbrechern während experimenteller Freisetzung im Rahmen 
des Strafvollzugs). Die Lösung könnte, wo Gemeinwesen eine „betriebliche" Ver­
antwortung für einen Schaden tragen, im Vorbild der Unfallversicherung, wo sie 
eine personenbezogene Verantwortung einzulösen haben, im Vorbild der Beam­
ten- und Soldatenversorgung, wo sie eine global ereignisbezogene Verantwortung 
tragen, in der Kriegsopferversorgung liegen, soweit nicht weiterhin konkrete 
Schadensverantwortlichkeiten besser in individuellen Schadensersatz- und Ent­
schädigungsansprüchen aufgehoben sind. Darüber hinaus könnte es ein berechtigtes 
Anliegen sein, die Leistungen der Sozialhilfe in den Fällen zu typisieren und vor 
allem zu stabilisieren, in denen die Breite eines schädigenden Ereignisses eine Typi­
sierung ermöglicht (z. B. Hilfe zur Selbsthilfe nach Naturkatastrophen) oder in 
denen zwar ein individueller Schicksalsschlag vorliegt, eine menschenwürdige Exi­
stenz aber nicht durch labile, wenn auch je konkret bedürfnisgerechte Leistungen, 
sondern nur durch laufende stabile Leistungen ermöglicht wird, die dem Betrof­
fenen die Grundlage für seine autonome Lebensplanung geben können. 
Statt in dieser Weise aus den gegebenen Prinzipien die richtigen Vorbilder zu ent­
nehmen und zu Modellen zu verbinden, wird jedoch in der gegenwärtigen Dis­
kussion sowohl das Leistungsrecht der Unfallversicherung als auch die Kriegs­
opferversorgung überanstrengt — und so letztlich auch den eigenen Aufgaben ent­
fremdet —, indem primär wegen der Typisierung und der Stabilisierung der Lei­
stungen der Anschluß der neuen Fälle spezifischer sozialer Sicherung an eines der 
beiden Systeme gefordert wird. Um die nötige Bewegungsfreiheit zu erlangen, 
wird dann sogar das kausale Prinzip der Kriegsopferversorgung negiert, womit 
gerade die Verantwortung des Gemeinwesens für die Kriegsopfer ungerechtfertigt 
geschwächt würde; was freilich auch mit der erwähnten verbandspolitischen Um-
orientierung ihrer Interessenvertretung zusammenhängt. 

Alles in allem ist zu fragen, ob die Sachstrukturen nicht auf eine Stärkung der 
allgemeinen Basissicherung unter Kombination mit zusätzlichen Institutionen kol­
lektiver Vorsorge, Vorsorge des Arbeitgebers, öffentlicher Entschädigung usw. 
zuführt. Aber das setzt mehr Unvoreingenommenheit der sachlichen Systembil­
dung und die Überwindung organisatorischer Besitzstände voraus. 


